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Staatlich anerkannt

Erzieher*in

Abschluss und Berechtigung

Mit Ihrer erfolgreichen Abschlussprüfung sind Sie 

staatlich anerkannte Erzieherin/

staatlich anerkannter Erzieher. 

Dieser Abschluss wird nach dem Deutschen Qualifika-

tionsrahmen (DQR) der Qualifikationsstufe 6 zugeord-

net und ist auf dem Niveau mit einem Bachelorab-

schluss an einer Fachhochschule, der Techniker oder 

Meisterprüfung. 

Sie erhalten damit 

 die Fachhochschulreife, 

 die Berechtigung zum Studium für das 

Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen.

Aus-, Fort- und Weiterbildung an der Berufsbildenden 

Schule Alfeld entspricht im Inhalt, Umfang und Niveau 

einzelnen Fach- und Lehrgebieten einer Hochschule. 

Deshalb können Ihnen durch diese Weiterbildung 

90 Credit Points  auf ein einschlägiges Hochschulstudi-

um angerechnet werden.

Ihre Weiterbildung zur staatlich anerkannten Erziehe-

rin/zum staatlich anerkannten Erzieher an der 

BBS Alfeld bringt Ihre Karriere einen entscheidenden 

Schritt voran!

Berufsbegleitendes
Weiterbildungsangebot

Stand: März 2020

Weitere Infos zum Bildungsgang

Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an. 

Wir sind Ihnen gern behilflich.

Dr. Sotiria Argyrokastriti

Abteilungsleitung

Tel.:     +49 (0) 5181 706-108

E-Mail: Sotiria.Argyrokastriti@bbs-alfeld.eu

Berufsbildende Schule Alfeld (Leine)
Hildesheimer Str. 55  -  31061 Alfeld (Leine)

   Telefon: +49 (0) 5181 706-0

   Telefax: +49 (0) 5181 706-105

   E-Mail:    sekretariat@bbs-alfeld.eu

Weitere Infos zum Bildungsgang
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Fachschule Sozialpädagogik

Die Weiterbildung an der Berufsbildenden Schule 

Alfeld zur „staatlich anerkannten Erzieherin/zum 

staatlich anerkannten Erzieher“ ist bundesweit aner-

kannt.

Das Angebot der BBS Alfeld richtet sich an 

Kinderpfleger/-innen und Sozialassistenten/-innen, 

die bereits in pädagogischen Einrichtungen arbeiten 

und eine Höherqualifizierung anstreben. 

Darüber hinaus wollen wir starke Persönlichkeiten 

ansprechen, die einen anderen pflegerischen, 

medizinischen oder pädagogischen Beruf erlernt 

haben (zum Beispiel Altenpflege, Ergotherapie...) und 

ihren Arbeitsbereich verändern möchten. 

Die individuelle Anerkennung einer mindestens 

einjährigen Vollzeittätigkeit, einschlägige Ausbildung 

und Praxiserfahrungen (im In- und Ausland) sind u.U. 

möglich, dazu beraten wir Sie gern in einem 

persönlichen Gespräch.

Ausbildungsinhalt

Aus der 2-jährigen Vollzeitausbildung wird eine 

3-jährige, berufsbegleitende Teilzeitausbildung mit 

zwei Tagen Unterricht von 08.00 - 16.45 Uhr und der 

Möglichkeit, an den drei  anderen Tagen arbeiten zu 

gehen. Der theoretische Unterricht umfasst insge-

samt 2.400 Stunden.

Es werden alle Inhalte der Vollzeitausbildung ungekürzt 

in folgenden Modulen vermittelt: 

 Professionelle Gestaltung von Bildungsprozessen

 Entwicklung professioneller Perspektiven

 Pädagogische Arbeit mit Gruppen

 Individuelle Lebenslagen

 Diversität und Inklusion

 Optionale Lernangebote

 Entwicklungs- und Bildungsbegleitung

 Erziehungs- und Bildungspartnerschaften

 Netzwerkarbeit und Qualitätsentwicklung

Die Berufsbildende Schule Alfeld verfolgt ein modernes 

Unterrichtskonzept. Besonderen Stellenwert haben 

dabei inspirierende Workshops mit externen Referen-

ten zu Themen wie: 

 Sprachentwicklung und -förderung für Kinder

 Medienpädagogische Projekte 

 Interkulturelle Erziehung

 Naturerlebnispädagogik

 Gesundheit und Bewegung

 Einsatz von Musik in der päd. Praxis

 Kommunikationsformen in der päd. Praxis
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Anmeldung und Auskunft

Das Anmeldeformular ist im Sekretariat erhältlich 

oder über die Homepage www.bbs-alfeld.de abrufbar.

Bitte ergänzen Sie Ihre Anmeldung mit folgenden

Unterlagen:

 einen tabellarischen Lebenslauf mit Lichtbild,

 eine Kopie Ihres letzten Schulzeugnisses.

Der Besuch der 3-jährigen berufsbegleitenden 

Fachschule Sozialpädagogik an der Berufsbildenden 

Schule Alfeld ist schulgeldfrei möglich. Es entstehen 

Kosten für Schulbücher, Kopien und Ähnliches. Ihre 

Aufwendungen können als Werbungskosten bei der 

Einkommensteuer geltend gemacht werden. 
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